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Suggestion for amendment of Article : Part II, 22

Suggestion for protocol :

By Mr : Joachim Wuermeling

Status : - Alternate

Artikel 22: [Europol]

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit den durch

die Stellen des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen, dessen/deren Hoheitsgebiet

betroffen ist. Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der

betreffenden nationalen Behörden.

Explanation (if any) :

Europol sollte sich für operatives Handeln der Polizeien der Mitgliedstaaten bedienen.


